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FuRnoten
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I. Abschnitt
Verfahren zur Rundfunkgebiihr

§1
Bedarfsanmeldung

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten des
Landesrechts auf der Grundlage von Einzelanmeldungen ihrer Mitglieder, die Anstalt des
offentlichen Rechts "Zweites Deutsches Fernsehen” (ZDF) und die Korperschaft des
offentlichen Rechts "Deutschlandradio” melden im Abstand von zwei Jahren ihren
Finanzbedarf der unabhangigen Kommission zur Uberpriifung und. Ermittlung des
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF).

(2) Die Rundfunkanstalten haben die fiir die Gebuhrenfestsetzung erforderlichen und zur
Bewertung geeigneten, vergleichbaren Zahlenwerke und Erlauterungen tber ihren
mittelfristigen Finanzbedarf in der von der KEF vorgegebenen Form vorzulegen. Diese
Unterlagen sind, aufgeteilt nach dem Horfunk- und Fernsehbereich, insbesondere nach
Bestand, Entwicklung sowie Darlegung von Wirtschaftlichkeits- und
SparsamkeitsmalRnahmen aufzubereiten. Die'Bedarfsanmeldungen von ARD und ZDF
stellen den Finanzbedarf fir den deutschen Anteillan. der Finanzierung des Européischen
Fernsehkulturkanals "ARTE" gesondert darsErtrage und Aufwendungen sind jeweils nach
Ertrags- und Kostenarten gesondert auszuweisen. Die KEF kann weitere Anforderungen
an die vorzulegenden Unterlagen stellen, insbesondere im Hinblick auf die
Vergleichbarkeit der Zahlenwerke und die Strukturierung von Kostenarten. Entsprechen
die Unterlagen nicht den in den Satzen 1 bis 5 genannten Voraussetzungen, kann sie die
KEF zuruickweisen. Angeforderte.Unterlagen zur fachlichen Uberpriifung der
Bedarfsanmeldungen sowie flir. erforderlich gehaltene ergédnzende Auskiinfte,
Erlauterungen und Zahlenangabensind der KEF fristgerecht vorzulegen.

§2
Einsetzung der KEF

Zur Uberpriifung und Ermittlung des Finanzbedarfs wird eine unabhangige Kommission
(KEF) eingesetzt. Die Mitglieder sind in ihrer Aufgabenerfiillung an Auftrage oder
Weisungen nicht gebunden.

§3
Aufgaben und Befugnisse der KEF

(1) Die KEF hat die Aufgabe, unter Beachtung der Programmautonomie der
Rundfunkanstalten den von den Rundfunkanstalten angemeldeten Finanzbedarf fachlich
zu Uberprufen und zu ermitteln. Dies bezieht sich darauf, ob sich die
Programmentscheidungen im Rahmen des rechtlich umgrenzten Rundfunkauftrages
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halten und ob der aus ihnen abgeleitete Finanzbedarf zutreffend und im Einklang mit den
Grundsatzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt worden ist. Die Prufung, ob
der Finanzbedarf im Einklang mit den Grundséatzen von Wirtschatftlichkeit und Sparsamkeit
ermittelt worden ist, umfal3t auch, in welchem Umfang Rationalisierungs- einschliel3lich
Kooperationsmdglichkeiten genutzt werden. Bedarfsanmeldungen, die sich auf technische
oder programmliche Innovationen im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 Rundfunkstaatsvertrag
beziehen, konnen von der KEF nur anerkannt werden, wenn sie Beschliissen der
zustandigen Gremien der Rundfunkanstalten, soweit das jeweils geltende Landesrecht
solche BeschluRfassungen vorsieht, entsprechen.

(2) Im Rahmen ihrer Aufgabe ist die KEF berechtigt, von den Rundfunkanstalten Auskunfte
Uber deren Unternehmen, Beteiligungen und Gemeinschaftseinrichtungen einzuholen.
Erfolgt die Vorlage von Unterlagen nach Satz 1 oder nach § 1 nicht, istdie KEF berechtigt,
notwendige Zahlenangaben durch naher zu begrindende Schatzwerte zu ersetzen.

(3) Die Rundfunkanstalten wirken an der Fortentwicklung von Methoden und Verfahren zur
Uberpriifung und Ermittlung des Finanzbedarfs mit.

(4) Die KEF kann zur Unterstitzung ihrer Aufgaben-ergénzend zu Einzelfragen Auftrage
fur gutachterliche Stellungnahmen an Dritte vergeben. Fur diese gutachterlichen
Stellungnahmen stellen die Rundfunkanstalten dem beauftragten Dritten die Informationen
uber die bedeutsamen Sachverhalte zur Verfugung.

(5) Die KEF erstattet den Landesregierungen mindestens alle zwei Jahre einen Bericht.
Sie leitet den Bericht den Rundfunkanstalten zur Unterrichtung zu und veroffentlicht
diesen. Die Landesregierungen leiten diesen Bericht den Landesparlamenten zur
Unterrichtung zu. In diesem Bericht legt die KEF unter Beachtung von Absatz 1 und § 13
Rundfunkstaatsvertrag die Finanzlage der Rundfunkanstalten dar und nimmt insbesondere
zu der Frage Stellung, ob4und in welcher Hohe und zu welchem Zeitpunkt eine Anderung
der Rundfunkgebihr netwendig ist, die betragsméaRig beziffert wird oder bei
unterschiedlichen Entwicklungsmoglichkeiten aus einer Spanne bestehen kann. Sie weist
zugleich auf die Notwendigkeit und Mdéglichkeit fir eine Anderung des Finanzausgleichs
der Rundfunkanstalten hin. Weiterhin beziffert sie prozentual und betragsmaRig die
Aufteilung der Gebuhren im Verhéltnis von ARD und ZDF und den Betrag des
Deutschlandradios.

(6) Die Vorschriften der Absatze 1 und 5 gelten nicht fir Sonderberichte, die die KEF auf
Anforderung der Lander zu einzelnen Teilfragen erstellt. Die Beteiligungsrechte der
Rundfunkanstalten bleiben unberthrt.

(7) Abweichende Meinungen von Mitgliedern der KEF werden auf deren Verlangen in den
Bericht aufgenommen.
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8§84
Zusammensetzung der KEF

(1) Die KEF besteht aus 16 unabhangigen Sachverstandigen. Sie wahlt aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden und einen oder zwei Stellvertreter.

(2) Die KEF beschliel3t ihre Berichte nach § 3 mit einer Mehrheit von mindestens zehn
Stimmen ihrer gesetzlichen Mitglieder.

(3) Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Mitglieder und Bedienstete der
Institutionen der Europaischen Union oder der Verfassungsorgane des Bundes und der
Lander, Gremienmitglieder und Bedienstete von Landesrundfunkanstalten der ARD, des
ZDF, des Deutschlandradios, des Europaischen Fernsehkulturkanals,"ARTE", der
Landesmedienanstalten und der privaten Rundfunkveranstalter sowie Bedienstete von an
ihnen unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 Rundfunkstaatsvertag beteiligten
Unternehmen. Gleiches gilt fir Personen, bei denen aufgrund ihrer standigen oder
regelmafigen Tatigkeit fur die in Satz 1 genannten Institutionen die Gefahr einer
Interessenkollision besteht.

(4) Jedes Land benennt ein Mitglied. Die Sachverstandigen sollen aus folgenden
Bereichen berufen werden:

1. Drei Sachverstandige aus den Bereichen Wirtschaftsprifung und
Unternehmensberatung,

2. zwei Sachverstandige aus dem Bereich der Betriebswirtschaft; sie sollen fachkundig
in Personalfragen oder fir Investitionen und Rationalisierung sein,

3. zwei Sachverstandige, die tber besondere Erfahrungen auf dem Gebiet des
Rundfunkrechts verfigenund die die Befahigung zum Richteramt haben,

4. drei Sachverstandige.aus den Bereichen der Medienwirtschaft und
Medienwissenschatft,

5. ein Sachverstandiger aus dem Bereich der Rundfunktechnik,
6. funf Sachverstandige aus den Landesrechnungshdéfen.
(5) Die Mitglieder der KEF werden von den Ministerprasidenten jeweils fur die Dauer von

funf Jahren berufen; Wiederberufung ist zuléssig. Die Berufung kann aus wichtigem Grund
seitens der Lander widerrufen werden. Scheidet ein Mitglied aus, so ist nach den fir die
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Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden Vorschriften ein Nachfolger fur den
Rest der Amtszeit zu berufen.

(6) Die Mitglieder der KEF und die zur Erfullung ihrer Aufgaben herangezogenen Dritten
sind auch nach Beendigung ihrer Tatigkeit zur Verschwiegenheit tber alle ihnen im
Rahmen der Tatigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, es sei denn, diese sind
offenkundig oder bedurfen ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung.

8§85
Verfahren bei der KEF

(1) Die Rundfunkanstalten sind bei der Uberprufung und Ermittlung des Finanzbedarfs
durch die KEF angemessen zu beteiligen. Vertreter der Rundfunkanstalten sind nach
Bedarf zu den Beratungen der KEF hinzuzuziehen.

(2) Vor der abschlieRenden Meinungsbildung in der KEF ist den Rundfunkanstalten
Gelegenheit zu einer Stellungnahme und Erérterung zu geben.Zu diesem Zweck wird der
ARD, dem ZDF und dem Deutschlandradio der Berichtsentwurf durch die KEF Ubersandt.
Gleiches gilt fur die Rundfunkkommission der Lander. Die Stellungnahmen der
Rundfunkanstalten sind von der KEF in den endgultigen Bericht einzubeziehen.

§6
Finanzierung und Organisation der KEF

(1) Die Kosten der KEF und ihrer Geschaftsstelle werden vorab aus der Rundfunkgebtihr
gedeckt. Das Deutschlandradio tragt 2,471 % der Kosten, die tibrigen Kosten tragen die in
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF jeweils zur
Halfte.

(2) Die KEF erstellt einen Wirtschaftsplan. Er bedarf der Genehmigung des Sitzlandes der
Einrichtung, an die die KEF-Geschaftsstelle organisatorisch angebunden ist. Die
Genehmigung erfolgt hach Abstimmung mit den Staats- und Senatskanzleien der tbrigen
Lander. Sie ist zu erteilen, wenn die Grundsatze einer geordneten und sparsamen
Haushaltswirtschaft gewahrt sind.

(3) Die Einrichtung, an die die KEF-Geschaftsstelle organisatorisch angebunden ist, kann
die ihr zustehenden Mittel vierteljahrlich, jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres,
abrufen. Erster Abruftermin ist der 15. Februar 1997.

(4) Die naheren Einzelheiten der Finanzierung und der organisatorischen Anbindung der
KEF legen die Ministerprasidenten in einem Statut durch Beschlul3 fest. Das Statut regelt
auch die fachliche und haushaltsmafige Unabhangigkeit der Geschaftsstelle.
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§7
Verfahren bei den Landern

(1) Die Rundfunkkommission der Lander erhélt von den Rundfunkanstalten zeitgleich die
der KEF zugeleiteten Bedarfsanmeldungen und diese erlauternde sowie erganzende
weitere Unterlagen der Rundfunkanstalten.

(2) Der Gebuhrenvorschlag der KEF ist Grundlage fiir eine Entscheidung der
Landesregierungen und der Landesparlamente. Davon beabsichtigte Abweichungen soll
die Rundfunkkommission der Lander mit den Rundfunkanstalten unter Einbeziehung der
KEF erértern. Die Abweichungen sind zu begriinden.

Il. Abschnitt
Hoéhe der Rundfunkgebiihr

8§88
Hohe der Rundfunkgebiihr

Die Hohe der Rundfunkgebihr wird mit Wirkung zum 1. Januar 1997 monatlich wie folgt
festgesetzt:

1. Die Grundgebduhr: 9,45 Deutsche Mark,
2. die Fernsehgebuhr: 18,80 Deutsche Mark.

§9
Aufteilung der Mittel

(1) Das Aufkommen aus der Grundgebiihr unter Abzug des auf das Deutschlandradio
entfallenden Anteils erhalten die in derARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten. Das Deutschlandradio erhalt aus der Grundgebuhr das
Aufkommen aus einem Betrag von monatlich 0,698 Deutsche Mark.

(2) Von der Fernsehgebuhr-erhalt die ARD einen Anteil von 63,9878 vom Hundert, das
ZDF einen Anteil von 36,0122 v0om Hundert.

(3) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten oder das
ZDF sich nicht an der nationalen Stelle des Europaischen Fernsehkulturkanals "ARTE"
beteiligen, stehen der nationalen Stelle von ARTE fir die Finanzierung dieses
Programmvorhabens die auf diese Anstalten entfallenden Anteile an der Finanzierung
unmittelbar aus dem Fernsehgebihrenaufkommen zu. Der Anteil dieser Anstalten bemif3t
sich nach dem fir sie in Ziffer 6.2 des Gesellschaftsvertrages der nationalen Stelle von
ARTE in der Fassung vom 1. Dezember 1994 vorgesehenen Pflichtanteil fur die
Programmzulieferung. Dabei ist ein Finanzierungsbetrag von insgesamt 210 Mio.
Deutsche Mark jahrlich zugrundezulegen. Die Mittel kénnen in zw6lIf gleichen Teilbetragen
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vierteljahrlich, jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres abgerufen oder Teilbetrage auf
einen der spateren Abruftermine tGbertragen werden.

IIl. Abschnitt
Anteil der Landesmedienanstalten

§10
Hohe des Anteils

(1) Die Hohe des Anteils der Landesmedienanstalten betragt zwei vom Hundert des
Aufkommens aus der Grundgebiihr und zwei vom Hundert des Aufkommens aus der
Fernsehgebihr. Aus dem jahrlichen Gesamtbetrag des Anteils aller
Landesmedienanstalten erhélt jede Landesmedienanstalt vorab einen Sockelbetrag von 1
Mio. Deutsche Mark. Der verbleibende Betrag steht den einzelnen Landesmedienanstalten
im Verhaltnis des Aufkommens aus der Rundfunkgebihr in ihren‘Landern zu.

(2) Wird aus zwei oder mehreren Landesmedienanstalten eine gemeinsame
Landesmedienanstalt gebildet, so steht dieser fur einen Zeitraum von drei Kalenderjahren
ein Sockelbetrag in der Héhe der Summe der bisher den‘einzelnen
Landesmedienanstalten zugewiesenen Sockelbetrage zu:

§11
Zuweisung des Anteils

Die Landesmedienanstalten erhalten nach Anforderung von ihrer zustandigen
Landesrundfunkanstalt jeweils zur Mitte €ines Kalendervierteljahres angemessene
Abschlagszahlungen. Die SchluRzahlung fiir ein Kalenderjahr ist spatestens sechs Monate
nach Ablauf des Kalenderjahres,zu leisten.

IV. Abschnitt
Finanzausgleich

§12
Erméachtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten werden erméachtigt
und verpflichtet, einen angemessenen Finanzausgleich durchzufiihren. Der
Finanzausgleich muf3 gewéhrleisten, daf3

1. die Ubergeordneten Aufgaben des offentlich-rechtlichen Rundfunks und solche
Aufgaben einzelner Rundfunkanstalten, die wegen ihrer Bedeutung fiir den gesamten
Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben wahrgenommen werden mussen, erfullt
werden kdnnen,
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jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein ausreichendes Programm zu gestalten und
zu senden.

§13
Aufbringung der Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmasse wird von den in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten nach Maf3gabe ihrer Finanzkraft gemaR der nach § 15 zwischen
diesen Rundfunkanstalten abzuschlie3enden Vereinbarung aufgebracht.

§14
Umfang der Finanzausgleichsmasse

(1) Die Finanzausgleichsmasse betragt jahrlich mindestens 186,17 Mio. Deutsche Mark.
Hinsichtlich der tbrigen Verpflichtungen der in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten gelten die zwischen diesen getroffenen Vereinbarungen vom 25.
Juni 1996 sowie die Vereinbarung zwischen dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem
Sender Freies Berlin vom 23. April 1996.

(2) Aus der Finanzausgleichsmasse erhalten der Saarlandische Rundfunk mindestens
94,71 Mio. Deutsche Mark, Radio Bremen mindestens 81,46 Mio. Deutsche Mark und der
Sender Freies Berlin 10 Mio. Deutsche Mark.

(3) Die Finanzausgleichsmasse nach/Absatz.1 und die Zuwendungen nach Absatz 2 sind
spateren Anderungen der Rundfunkgebuihrim gleichen Verhaltnis anzupassen.

§15
Vereinbarung der Rundfunkanstalten

Im Rahmen der vorstehenden Grundsatze wird der Finanzausgleich von denin § 13
genannten Rundfunkanstalten im einzelnen vereinbart. Rundfunkanstalten, die nicht in die
Finanzausgleichsmasse/gemali § 14 Abs. 1 einzahlen, sind dabei lediglich an der
Aufbringung der Finanzierungsbetrage fir die Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen; diese
Beteiligungen sind bei der Vereinbarung der Zuwendungsbetrage zu bericksichtigen.

§16
BeschluB der Landesregierungen

(1) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres eine Vereinbarung nicht zustande, so
werden Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechtigung durch Beschluf3
der Landesregierungen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln festgelegt. Fir den Beschluf3
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hat jede Landesregierung so viele Stimmen, wie das Land Stimmen im Bundesrat hat
(Artikel 51 Abs. 2 Grundgesetz).

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses richten sich Ausgleichsmasse,
Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechtigung nach der Vereinbarung oder dem Beschlul3
des Vorjahres.

) V. Abschnitt
Ubergangs- und SchluBvorschriften

8§17
Vertragsdauer, Kiindigung

Dieser Staatsvertrag gilt fir unbestimmte Zeit. Er kann von jedem der
vertragsschlieenden Lander zum Schlul? des Kalenderjahres mit.einer Frist von einem
Jahr gekindigt werden. Die Kiindigung kann erstmals zum‘31..Dezember 2000 erfolgen.
Das Vertragsverhaltnis nach dem IV. Abschnitt kann zu demselben Zeitpunkt mit einer
halbjahrlichen Frist zum Jahresende gesondert gekindigt werden. Wird der Staatsvertrag
oder das Vertragsverhaltnis nach dem IV. Abschnitt zu diesem Zeitpunkt nicht gekindigt,
kann die Kindigung mit gleicher Frist jeweils zu einem-zwei Jahre spateren Zeitpunkt
erfolgen. Die Kiindigung ist gegentber dem Vorsitzenden der
Ministerprasidentenkonferenz schriftlich zu erklaren. Die Kiindigung eines Landes lal3t das
Vertragsverhaltnis der tGbrigen Lander zueinander unberihrt, jedoch kann jedes der
tbrigen Lander den Vertrag binnen einer.Frist von drei Monaten nach Eingang der
Kindigungserklarung zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Anlage 1

Protokollerklarungen
Protokollerklarung aller'Léander zum Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

1. Die Regierungschefs der Lander bitten die KEF, in einem Sondervotum die in der
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten einzeln alsbald
insbesondere darauf zu untersuchen, ob die im 10. KEF-Bericht aufgezeigten Liicken
in den Deckungsstocken der Altersversorgung

- durch dem Zeitwert entsprechende Aktivierung vorhandener nicht
rundfunknotwendiger Liegenschaften,

- durch den Einsatz der Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung,

- durch die Aktivierung sonstiger stiller Reserven
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zumindest teilweise geschlossen werden kénnen. Die Prifung soll im Hinblick auf die
ubernachste Gebuhrenperiode erfolgen.

2. Desweiteren sollen im Rahmen kinftiger Gebihrenfestsetzungsverfahren die von der
KEF aufgezeigten Rationalisierungspotentiale in méglichst groRem Umfang zur
Schlie3ung der Lucken in den Deckungsstocken verwendet werden, um den derzeit
angenommenen Auffullungszeitraum zu verkirzen.

Protokollerklarung aller Lander zu § 8 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs der Lander beschliel3en, die Hohe der Rundfunkgebihr fir die Zeit
vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2000 im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag mit
28,25 Deutsche Mark festzusetzen. Der 10. KEF-Bericht und.die -aufgrund der
Stellungnahmen von ARD und ZDF abgegebenen Bewertungen der KEF begrinden diese
Entscheidung.

Protokollerklarung aller Lander zu § 9 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs der Lander erzielen Einvernehmen, da? ARD und ZDF im Rahmen
des KEF-Anmeldeverfahrens auch das vollstandige.Zahlenmaterial einschlief3lich der
Finanzvorschauen zu ARTE einbringen und ARTE hierzu unmittelbar seitens der KEF um
Stellungnahme gebeten werden kann.

Protokollerkldrung aller Lander zu § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Landesmedienanstalten sollen an.der Erhhung der Rundfunkgebihr in der néchsten
Gebuhrenperiode teilhaben. Am Ende der nachsten Gebuhrenperiode soll Gberpruft
werden, ob die Landesmedienanstalten auch kinftig automatisch an weiteren
Gebuhrenerhéhungen teilnehmen. Es obliegt den Landesmedienanstalten, ihren
Finanzbedarf dadurch zu.verringern, dal3 sie alle Moglichkeiten von Rationalisierungen
und Kooperationen nutzen. Hierbei sind auch die Mdglichkeiten und Belastungen flr
Uberregionale Institutionenwie z.B. die KEK in die Uberlegungen mit einzubeziehen.
Verbleibt hiernach ein dariber hinausgehender zusatzlicher Finanzbedarf, soll Gber eine
Erh6hung des Sockelbetrages auf 1,5 Mio. Deutsche Mark erneut beraten werden.

Anlage 2

Protokollerklarungen

Protokollerkldarung des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen, des
Saarlandes und des Landes Sachsen-Anhalt zum Vierten
Rundfunkdanderungsstaatsvertrag:
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Die Regierungschefs des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen, des Saarlandes
und des Landes Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass in einem Fiunften
Rundfunk&nderungsstaatsvertrag, Uber dessen wesentliche Inhalte eine Verstandigung
anlasslich der Sonder-Ministerprasidentenkonferenz im Herbst diesen Jahres zu Fragen
der ARD-Strukturreform sowie der Werbung und des Sponsoring im 6ffentlich-rechtlichen
Rundfunk erreicht werden sollte, eine Regelung gefunden wird, die eine funktionsgerechte
Finanzausstattung samtlicher bestehender Landesrundfunkanstalten auch tber den 31.
Dezember 2000 hinaus gewéhrleistet und damit betriebsbedingte Kiindigungen bei
einzelnen Landesrundfunkanstalten vermeidet.

Protokollerklarung aller Lander zu § 8 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag:

Die Regierungschefs der Lander beschliel3en, die Hohe der Rundfunkgebdihr fir die Zeit
vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2000 im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag mit
28,25 Deutsche Mark festzusetzen. Der 10. KEF-Bericht und die.aufgrund der
Stellungnahmen von ARD und ZDF abgegebenen Bewertungen der KEF begrinden diese
Entscheidung.

Protokollerklarung des Landes Baden-Wiirttemberg;des Freistaates Bayern, des
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thiiringen:

Die Regierungschefs des Landes Baden-Wurttemberg, des Freistaates Bayern, des
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsenund Thiringen weisen auf das Ergebnis der
Medienklausurtagung der Regierungschefs der Lander vom 13./14. Oktober 1995 in Bad
Neuenahr hin. Dort wurde einvernehmlich.unter anderem folgendes vereinbart:

"Eine auf einzelne Anstalten bezogene Veranderung der ARD-Struktur wird von den
jeweils betroffenen Landern mit.dem Ziel geprift, innerhalb der oben definierten
Gebihrenperiode (d. h. 31s.Dezember 2000) konkrete Losungen anzustreben, die eine
zugige Umsetzung ermd@glichen:"

Die Regierungschefs des Landes Baden-Wirttemberg, des Freistaates Bayern, des
Landes Hessen und der Freistaaten Sachsen und Thiringen bekraftigen, dass sie
weiterhin an dieser Ubereinkunft festhalten. Sie weisen darauf hin, dass die in Bad
Neuenahr ebenfalls vereinbarte Mdglichkeit der gesonderten Kindigung der Regelungen
Uber den Finanzausgleich durch den Abschluss des Vierten
Rundfunk&nderungsstaatsvertrages unberuhrt bleibt. Die Entscheidung Uber eine
Kindigung wird im Hinblick auf die einzuhaltende Kundigungsfrist unter Bertcksichtigung
des Stands der Beratungen zu einem Fiinften Rundfunkanderungsstaatsvertrag getroffen.

Seite 11 von 11



	Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV)
	Fußnoten
	I. AbschnittVerfahren zur Rundfunkgebühr 
	§ 1 Bedarfsanmeldung
	§ 2 Einsetzung der KEF
	§ 3 Aufgaben und Befugnisse der KEF
	§ 4 Zusammensetzung der KEF
	§ 5 Verfahren bei der KEF
	§ 6 Finanzierung und Organisation der KEF
	§ 7 Verfahren bei den Ländern

	II. AbschnittHöhe der Rundfunkgebühr 
	§ 8 Höhe der Rundfunkgebühr
	§ 9 Aufteilung der Mittel

	III. AbschnittAnteil der Landesmedienanstalten 
	§ 10 Höhe des Anteils
	§ 11 Zuweisung des Anteils

	IV. AbschnittFinanzausgleich
	§ 12 Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanzausgleich
	§ 13 Aufbringung der Finanzausgleichsmasse
	§ 14 Umfang der Finanzausgleichsmasse
	§ 15 Vereinbarung der Rundfunkanstalten
	§ 16 Beschluß der Landesregierungen

	V. AbschnittÜbergangs- und Schlußvorschriften 
	§ 17 Vertragsdauer, Kündigung

	Anlage 1
	Anlage 2


